
Selbstbestimmung, 
Persönliche Assistenz 
und die Arbeiterrechte 
Die Redaktion vom „newsletter Behinderten- 	Folgen des Kapitalismus retten kann. Kurzum, 

politik" bat mich, einen Beitrag zum „Scheiß- 	aufgrund dieser verschiedenen Funktionen 

streik" zu schreiben, mit dem vor knapp einem 

Jahr Beschäftigte, die in der Persönlichen As-

sistenz für behinderte Menschen arbeiten, 

auf ihre schlechten Arbeitsbedingungen und 

und Positionen bin ich alltäglich gezwungen, 

die oft gegeneinander stehenden Interessen 

der behinderten Menschen und die ihrer Assi-

stentinnen zumindest ganz pragmatisch unter 

ihre geringe Bezahlung aufmerksam machen 	einen Hut zu bringen. 

wollten. Dieser Bitte folge ich gern, da die 	Zumindest, es zu versuchen. 
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diesem „Streik" zugrunde liegenden Fragen 

nach dem Verhältnis des Rechtes der behin- 

den Rechten der Assistenzgebenden nach 

wie vor ungeklärt sind und für Auseinander-

setzungen sorgen. Zudem bin ich schwerbe-

hinderter Arbeitgeber von acht persönlichen 

Assistentinnen, die bei mir im Schichtdienst 

mäßig bezahlt rund um die Uhr arbeiten und 

mir ein weitgehend selbstbestimmtes Leben 

ermöglichen. Ich bin ehrenamtliches Vor-

standsmitglied der „Hamburger Assistenzge-

nossenschaft". Ich bin von der Stadt Hamburg 

bezahlter Mitarbeiter der Beratungsstelle für 

behinderte Menschen des Vereins Autonom 

Leben und dabei leidenschaftlicherVerteidiger 

des Rechtes aller behinderten Menschen auf 

ein selbstbestimmtes Leben und ein ebenso 

leidenschaftlicher Gegner aller Versuche der 

Sozialpolitiker, aber auch aus den Reihen der 

behinderten Menschen selbst, dieses Recht 

aufzuweichen und durch Teilhabe- und Gleich-

stellungsgeschwafel zu ersetzen. 

Gleichzeitig bin ich aber auch Mitglied der 

Gewerkschaft Ver.di und der Partei Die Linke, 

weil ich immer noch der Auffassung bin, dass 

nur die entschlossene und gemeinsame Vertei-

digung der Interessen der abhängig Beschäf-

tigten die Menschheit vor Krieg, Armut, Terror, 

Klimakatastrophe und anderen barbarischen  

hinderten Menschen auf Selbstbestimmung 

dieses Recht auf Selbstbestimmung. Das Le-

ben behinderter Menschen, insbesondere das 

von geburtsbehinderten Menschen wird immer 

noch in vielfältiger Weise fremdbestimmt. 

Vom ersten bis zum letzten Tag an bedeutet 

„behindert sein" auch eine ständige, häufig 

nervenaufreibende und Zeit kostende Aus- 

dem Sozialamt, dem Versorgungsamt, der 

Jugendbehörde, der Schulbehörde, dem Ar-

beitsamt, den Kranken- und Pflegekassen und 

den weiteren Behörden und Einrichtungen der 

Rehabilitation und Integration. Überall müssen 

Anträge ausgefüllt, die Einkommens- und Ver-

mögensverhältnisse offen gelegt, nicht selten 

auch die der nächsten Familienangehörigen, 

und unwürdige Überprüfungen und Kontrollen 

ertragen werden. Und trotz all dieser Anstren-

gungen ist das Ergebnis meist nur eine unzu-

reichende materielle oderpflegerische Versor-

gung, ein Verschieben von einerReha-Maßnah-

me zur nächsten oder nur eine kurze Atempau-

se bis zum Ablauf der befristeten Bewilligung 

und das lästige Spiel beginnt von neuem. Ihr 

ganzes Leben lang müssen sich behinderte 

Menschen gegen Ein- und nicht selten gegen 

mehr oder weniger gewalttätige Übergriffe 

Sitte und  Gesetz 

Was jede Sitte vorjedem Gesetzbuch voraus-

hat: nämlich (...), daß man dies oder jenes 

nichttun „kann (während das Gesetzbuch aus-

schließlich festlegt, was man nichttun „darf")" 

Günther Anders einleitende Worte können 

wir so verstehen: Es gibt Dinge, die tut man 

(oder frau) nicht, es ist unstatthaft, ohne 

dass es irgendwo schriftlich niedergelegt 

ist. Es gehört zum Beispiel zum sittlichen 

Fundus einer Gesellschaft, niemanden um-

zubringen. Das gilt, auch wenn es Gesetze 

gibt, die die Menschentötung verbieten. Es 

aber nicht immer so, wie uns Volker van der 

Locht mit seinem Beitragzur Inbetriebnahme 

des Mordzentrums Hartheim für die NS-

Gesellschaft nahe legt ( S. 8). 

Ist es da nicht recht verzagt, ein Gesetz zur 

Sozialen Teilhabe zu fordern, wie es die neue 

ISL-Geschäftsführerin Sigrid Arnade im Inter-

view mit dem newsletter tut? ( S. 6 ) Nach 

Günther Anders hieße dies: Du, das darfst 

benachteiligen. Das ist ein himmelweiter 

Unterschied zu einer ethischen Grundhal-

tung, das kannst du nicht machen, es ist 

unmoralisch, bestimmte Menschen aus dem 

gesellschaftlichen Gefüge auszuschließen. 

Dagegen verdeutlicht Gerlef Gleiss in seinem 

Beitrag über Selbstbestimmung und Arbei-

terrechte das Spannungsverhältnis zweier 

ethischer Prinzipien ( S. 1). Rechtliche Be-

stimmungen über Arbeitszeiten zum Beispiel 

verkomplizieren das Ganze eher, als dass sie 

diese lösen. Manche Frage wird überhaupt 

erstmals gestellt, und wir hoffen, damit unter 

den Leserinnen eine Debatte anzustoßen, 

die über das Justiziable hinausgeht und die 

Amoralität gesellschaftlicher Benachteili-

gungen angreift. 

Für die Redaktion 

VOLKER VAN DER LOCHT 

derten Menschen auf Selbstbestimmung zu Behinderte Menschen haben und brauchen 

Bleiben wir zunächst beim Recht der be- 	mag für uns selbstverständlich klingen, war 

einandersetzung mit dem Gesundheitsamt, 	du nicht, einen Menschen mit Behinderung 



	

von Therapeuten, Helfern, Ärzten, Sonder- 	zu verstecken oder zu kaschieren, nur um sich 	Zu unserem Recht auf Selbstbestimmung und 

	

und Sozialpädagogen oder andere „Experten" 	dadurch soziale Anerkennung und Teilhabe zu 	zur Verringerung der Fremdbestimmung brau- 

	

wehren, die fast alle immernoch meinen, dass 	erkaufen in dertrügerischen Hoffnung, die Nor- 	chen wir aber zum Beispiel nicht das Recht auf 

	

sie besser wissen als die behinderten Men- 	men der Nichtbehinderten zu erfüllen. Es war 	Ladenöffnungszeiten rund um die Uhr und die 

schen selbst, was für diese gut und richtig ist. 

Trotz aller Fortschritte etwa bei der Barrie- 

refreiheit von öffentlichen Gebäuden oderVer- 

trotz aller neuen Gesetze — Gleichstellungs-

und Gleichbehandlungsgesetze, Betreuungs-

gesetz, SGB IX und vieler anderer — hat sich 

an dieser alltäglichen Fremdbestimmung 

behinderter Menschen nur wenig geändert. 

Weniger staatliche Bevormundung und mehr 

individuelle Entscheidungsmöglichkeiten, das 

ist daher immer noch ein höchst berechtigtes 

Verlangen behinderter Menschen und ihrer 

Angehörigen. 

SELBSTBESTIMMT LEBEN! Das war und 

bleibt daher ein Kampfbegriff oder — ange-

sichts unserer politisch-organisatorischen 

Schwäche vielleicht genauer — ein lauter Auf-

schrei der Selbstbehauptung gegen diese 

Fremdbestimmung unseres Alltags, gegen 

das Mitleid und das Nichternstnehmen der 

Nichtbehinderten. Gegen das unaufgeforderte, 

tatsächliche Kopfstreicheln der Angehörigen 

und Betreuer! Gegen das symbolische Kopf-

streicheln der Verbandsfunktionäre und ande-

re Wohltäter! Gegen das selbstverständliche 

„Wie geht's uns denn?" der Ärzte, Pfleger und 

Helfer! Gegen die Abschiebung in Sonderein-

richtungen! Gegen die Ausgrenzung durch 

bauliche Barrieren! Gegen die Ausschließlich-

keit der Normen und Werte nichtbehinder-

ter Menschen! Gegen das Aussortieren nach 

Nützlichkeit durch die moderne Medizin und 

durch die Kosten-Nutzen-Rechnungen in der 

Gesundheits- und Sozialpolitik! 

SELBSTBESTIMMT LEBEN! Das war und bleibt 

aber auch immer die Aufforderung und Auf-

munterung an uns selbst und an andere behin-

derte Menschen, ein Leben nach den eigenen 

Wünschen und Fähigkeiten zu leben. Wenn 

nötig, in direkter und harter Auseinanderset-

zung mit der nichtbehinderten Welt. Es war und 

bleibt die Aufforderung, über die Beeinträch-

tigung zu trauern, über die Behinderung zu 

fluchen und zu schimpfen, wenn sie einem im 

Wege steht, aber niemals zu versuchen, diese 

und bleibt die Aufforderung, dem ständigen 

Blick der nichtbehinderten Mitmenschen auf 

unser vermeintliches Defizit unsere Würde als 

abzuwägen. 

sächlichen Fremdbestimmung und als be-

freiender Akt der Selbstbehauptung ist die 

Forderung behinderter Menschen nach Selbst-

bestimmung berechtigt und notwendig. Darü-

ber hinaus findet sie ihre Grenzen selbstver-

ständlich in den Rechten und Interessen der 

anderen Menschen. 

sere Selbstbestimmung möglichst überall 

und ausschließlich barrierefreie Läden und 

Geschäfte. Wir benötigen in den Supermärkten 

und Kaufhäusern barrierefreie Kassen; roll-

stuhlgeeignete Toiletten; ausreichend geeig-

nete Parkplätze; technische oder menschliche 

Hilfen, um an die höheren Regale zu gelangen; 

automatische Türen, bei denen Rollstuhlfah-

rer oder blinde Menschen mit Langstock oder 

Führhund nicht Gefahr laufen, eingeklemmt zu 

werden; Hinweise durch Lautsprecherdurchsa-

gen; tastbare Markierungen und Leitspuren für 

blinde Menschen; Einkaufswagen, die mit dem 

Rollstuhl benutzt werden können; Trage- und 

Einpackhilfen; Kennzeichnung der Waren, die 

auch Sehbehinderte erkennen und Lernbehin-

derte verstehen können. Die Aufzählung ist 

sicher nicht vollständig. Für unsere Selbstbe-

stimmung brauchen wir zudem Verkäufer und 

Verkäuferinnen, die auf die besonderen Be-

lange behinderter Menschen vorbereitet sind, 

die nicht ungeduldig und unfreundlich werden, 

wenn lern behinderte oder ältere Menschen 

länger beim Bezahlen benötigen, die nicht 

gleich in Hektik geraten, wenn Menschen mit 

Sprachbehinderungen ihre Wünsche äußern, 

die nicht mit Abweisung und Abscheu reagie-

ren oder blöd glotzen, wenn ihnen Menschen 

gegenüber stehen, die andersartig aussehen 

und zumindest einige sollten die Gebärden-

sprache beherrschen. 

Möglichkeit, nachts einkaufen zu können. Seit 

Jahren bekämpfen Wirtschaftsverbände, ihre 

hochbezahlten Journalisten und das ihnen auf 

den Leim gegangene, konsumfreudige Jung-

volk die gesetzlichen Beschränkungen der La-

denöffnungszeiten, nicht selten unter Hinweis 

auf die Freiheit und das Recht der Konsumenten 

und mündigen Bürger auf Selbstbestimmung. 

mung, oder sprechen wir hier besser von 

Selbstverwirklichung, haben aufjeden Fall die 

Rechte der Beschäftigten im Einzelhandel auf 

humane Arbeitsbedingungen und nicht krank-

machende Arbeitszeiten. 

Schwieriger wird diese Entscheidung 

zwischen dem Recht der behinderten Men- 

für behinderte Menschen, die wegen ihrer 

körperlichen, geistigen oder psychischen Be-

einträchtigungen auf Hilfe und Pflege anderer 

angewiesen sind. 

„Helfen" ist sicherlich mit die schwie-

rigste zwischenmenschliche Beziehung, 

die es gibt. Es führt fast zwangsläufig zu 

einem Abhängigkeitsverhältnis, zu einem 

Oben und Unten zwischen dem Hilfegeben-

den und dem Hilfenehmenden. Besonders 

wenn Hilfe bei der alltäglichen Körperpflege 

oder bei anderen „privaten" Verrichtungen 

wie Anziehen oder auf der Toi tette erforderlich 

ist, wird diese von vielen als unangenehm und 

schwer erträglich empfunden. Andere Hilfen 

werden dagegen ganz selbstverständlich an-

genommen. Jeder, der es sich finanziell leisten 

kann, geht zum Beispiel selbstverständlich 

ins Restaurant und lässt sich dort bedienen. 

Körperpflege als im Kosmetikstudio, im Frisör-

salon oder im Wellnesscenter gekaufte Dienst-

leistung dient in der Regel sogar dem Wohl-

befinden und führt nicht zu Ängsten und zur 

sozialen Abwertung. Diese unterschiedliche 

Bewertung der Hilfe führt im Übrigen auch zu 

einer entsprechend unterschiedlichen gesell-

schaftlichen Anerkennung der Helfenden. Der-

jenige, der alten oder behinderten Menschen 

beim Poabwischen hilft, ist gesellschaftlich 

viel weniger angesehen als derjenige, der im 

Wellnesscenter Massagen anbietet. Hier ist 

kehrsmitteln, trotz der riesigen Möglichkeiten 	ganzer Mensch entgegenzuhalten 

zur Inklusion und Teilhabe auch schwerstbe- 

hinderter Menschen durch Internet und die 
	

Nichts davon haben wir zurückzunehmen 

modernen Kommunikationstechnologien und 	oder mit den Interessen der Nichtbehinderten 

Aber: Nur als dieses Gegenüber zur tat- 	Vorrang vor diesem Recht auf Selbstbestim- 

	

Nehmen wir als Beispiel den Einzelhan- 	schen auf ein nicht fremdbestimmtes Leben 

	

del: Selbstverständlich brauchen wir für un- 	und den Arbeiterrechten bei der Assistenz 



nicht der Platz, um näher darauf einzugehen, 

warum das so ist und was bei der Abhängigkeit 

mit der Dienstleistung der Kellnerin oder des 

Koches unzufrieden ist, gibt es in der Regel 

und nicht durch die Bedürfnisse und Vorstet- 

tungen der Hilfegebenden, den Arbeitszeiten 

von der alltäglichen Hilfe beim Waschen, beim von allen Seiten akzeptierte Verhaltensmuster. von ambulanten Pflegeanbietern oder durch 

Anziehen oder auf der Toilette so schrecklich Man kann sich direkt beim Kellner beschwe- die Regeln und Vorschriften von stationären 

anders ist. ren, beim Koch, oder beim Geschäftsführer. Einrichtungen." 

Wichtig für meine Fragestellung hier sind Man kann die Rechnung kürzen oder gar nicht Die HAG hat eine noch heute gültige Be- 

nur die Folgen für das Verhältnis vom Hitfege- zahlen und man kann — und das ist am wich- schreibung der Dienstleistung „Persönliche 

bendem zum Hilfenehmenden. Die Hitfege- tigsten — sich problerntosaus derAbhängigkeit Assistenz" mit der Hamburger Sozialbehörde 

benden, die Assistenten, können sich bemü- von der Dienstleistung dieses Restaurants und ausgehandelt. In dieser werden zumindest 

hen und abstrampeln wie sie wollen, die Chan- dieses Kellners lösen und das Restaurant zu- einige unverzichtbare Bedingungen für eine 

cen etwas falsch zu machen bleiben immer künftig meiden. selbstbestimmte Assistenz festgelegt. (sie- 

um ein Vielfaches höher als die Chancen altes AH das gibt es bei der persönlichen Assi- he Kasten) 

richtig und zur vollen Zufriedenheit des Assi- stenz nicht oder nur unzureichend. 

stenznehmenden zu machen. Der Assistent 

trägt in den Augen des Hilfeabhängigen immer 

mehr oder weniger eine Mitschuld für das Un-

angenehme und Peinliche der Pflegeabhängig-

keit. Die Erwartung des Hilfeabhängigen, dass 

diese persönlichen, intimen Dinge genauso 

reibungslos und selbstverständlich durch den 

Assistenten erledigt werden, als wenn er es 

selbst macht, wird meist enttäuscht. Die As-

sistenzabhängigen empfinden schon die Not- 

Um dennoch auch die Hilfe und Pflege 

möglichst selbst zu bestimmen, haben sich 

schwerbehinderte Menschen in Hamburg 

Anfang der Neunziger Jahre des vorigen Jahr-

hunderts zur „HamburgerAssistenzgenossen-

schaff" (HAG) zusammengeschlossen. 

Andere haben sich entschieden, Arbeit-

geber zu werden und ihre Assistenten selbst 

anzustellen. 

Werfen wir zunächst einen Blick auf die HAG. In 

Inzwischen ist die HAG einer der größten 

Pflegedienste in Hamburg, der für knapp 30 

Assistenznehmerinnen monatlich rund it000 

Assistenzstunden organisiert. Die HAG hat 

knapp 270 Mitarbeiterinnen und einen sehr 

bemühten Betriebsrat. 

Allein schon die Größe der HAG macht es 

zunehmend schwieriger, auch nur die zitierten 

Rahmenbedingungen für „Persönliche Assi-

stenz" zu erfüllen. Die HAG als mittelgroßer 

wendigkeit erklären zu müssen, wie sie diese einem Gründungstext der HAG heißt es: 	Betrieb ist an viele Arbeitsgesetze gebunden 

selbstverständlichen Verrichtungen erledigt „Die H.A.G. will eine Umverteilung der 	—Betriebsverfassungsgesetz,Arbeitszeit- und 

haben möchten, als lästig und unangenehm. Macht zwischen Hilfegebenden und Hilfeneh- 	Arbeitsschutzgesetze, Antidiskrimin ierungs- 

Entsprechend oft sind diese Erklärungen und menden. Die in der H.A.G.zusammengeschlos- 	gesetze, um nur einige zu nennen. Die HAG 

begleitenden Worte unzureichend, der Assi- senen behinderten Menschen wollen keine 	kann Assistenten nicht mehr einfach kündi- 

stent wird unsicher oder macht es so, wie er „Betreuung", sondern persönliche Assistenz. 	gen, wenn sie bei keinem Team und keinem 

es bei sich selbst machen würde und der Assi- Schon der andere, neue Begriff macht deut- 	Assistenznehmer mehr eingesetzt werden kön- 

stenznehmende ist noch mehr genervt. Hat, dass die persönliche Assistenz durch die 	nen. Sie muss eine Sozialauswahl treffen und 

Gerade diejenigen, die auf viel Hilfe, auch Wünsche und die Bedürfnisse des hilfeabhän- 	braucht die Zustimmung des Betriebsrates. 

bei den ganz persönlichen alltäglichen Ver- gigen behinderten Menschen bestimmt wird, 	Nicht derjenige muss entlassen werden, der 

richtungen angewiesen sind, werden von den sowie durch dessen individuellen Fähigkeiten, 	von allen Assistenznehmern abgelehnt wird, > 

Helfenden daher— gewollt oder ungewollt - oft 

bevormundet und unselbständig gemacht. Persönliche Assistenz ist eine Hilfe für schwerstbehinderte und pflegebe- 

Eine solche „Betreuung" macht sie vielfach dürftige Menschen, die wegen ihrer Behinderungen in den verschiedensten Bereichen um- 

erst zu fremdbestimmten „Behinderten". Die fangreich Assistenz benötigen. Die benötigte Hilfe lässt sich nicht in einzelne Verrichtungen 

Assistenznehmer, zumindest die, die ihre 

Selbstbestimmung erhalten wollen, wehren 

aufteilen, die jeden Tag gleich zu erbringen sind. Die benötigte Hilfe zur Pflege, im Haushalt, 

bei der Begleitung oder bei einfachen Handreichungen ist vielmehr jeden Tag im ständigen 

sich: Wenn sie es gut machen 	direkter und „in Wechsel über den Tag verteilt erforderlich. Die Hilfe umfasst auch Unterstützung und Pra- 
(D 

harter Auseinandersetzung mit der nichtbehin- xisbegleitung, bei der Sozialarbeiter als feste Ansprechpartner zur Verfügung stehen und e 
(r) 

derten Welt", wenn sie es weniger gut machen regelmäßig Einzel- und Gruppengespräche führen. Der schwerstpflegebedürftige Mensch (D 
,-1- 

mit unausgesprochener Unzufriedenheit oder sucht sich im Zusammenwirken mit dem hierfür gesondert zugelassenen ambulanten Pfle- 2. 
Wut bis es zum großen Knall kommt. Die Assi- gedienst ein Team von Pflegekräften aus, das von dem ambulanten Pflegedienst speziell für —lig 

stenten bekommen es so oder so zu spüren, 

denn sie sind nun mal die Vertreter der nicht - 

ihn eingestellt wird und dessen Einsatz von dem schwerstbehinderten Menschen bestimmt 

wird. 

. 

7' 

7 
behinderten Welt, mit denen es die assistenz - 

abhängigen Menschen am unmittelbarsten 

Persönliche Assistenz erfordert außerdem, 

• dass die schwerstbehinderten und pflegebedürftigen Menschen im Rahmen einer zwischen 

CL 
0 ei  
Ire 
Ilt 

zu tun haben, ihnen und dem ambulanten Pflegedienst vereinbarten Zeit selbst entscheiden können, wann, = 

Ein klares Beschwerdeverfahren existiert wie und durch welche Person (Assistenzgeber) ihnen geholfen wird; 0 

nicht. Viel zu viel bleibt unausgesprochen. • dass sie Hilfe erhalten, die sich nach ihren Wünschen, Fähigkeiten und Bedürfnissen richtet; 
■ 
en. 

Wenn zum Beispiel im Restaurant der Kunde • dass sie ein Höchstmaß an Kompetenz behalten oder zurückerhalten." 

Beschreibung der Dienstleistung „Persönliche Assistenz", HAG 



	

sondern der, bei dem es unter Abwägen 	Tages hat, in diese acht Stunden packen. Für 	fachlichen und menschlichen Qualifikationen 

	

der Lebensumstände aller Assistenzgeber am 	diesen stellt sich das Problem der Arbeitspau- 	ändern sich entsprechend, manchmal schlei- 

sozialverträglichsten ist. 	 sen natürlich ganz anders als für denjenigen, 	chend, manchmal schnell. Der HAG fehlt aber 

	

Nicht mehr nur die Wünsche der Assistenz- 	der 24 Stundentäglich Assistenz finanziert be- 	das Geld und das Personal, um gleichzeitig 

	

nehmer bestimmen Länge und Aufteilung der 	kommt. Beide Assistenznehmerwollen zudem 	oder auch nur zeitnah die Bezahlung oder die 

	

einzelnen Arbeitsschichten, sondern auch das 	selbst bestimmen, wann, wo und wie sie ihre 	Länge der Schichten anzupassen oder um mehr 

	

Arbeitszeitgesetz und derBetriebsrat. Auch der 	Assistenz erhalten, das heißt aber auch über 	Personal, mehr Fortbildungen, mehr sozialar- 

	

Assistent kann nicht mehrso einfach kündigen, 	die Pausen zu entscheiden. Wenn der Betriebs- 	beiterische oder psychologische Begleitung 

	

wenn er mit dem Assistenznehmer nicht zu- 	rat der HAG sich nun um eine für alle Assistenz- 	bereitzustellen. Das Konzept der HAG, aber 

rechtkommt. Der schwierige Arbeitsmarkt und 	geber verbindliche Pausenregelung bemüht, 	vor allem die Bewilligungsverfahren und die 

der Druck der Agentur für Arbeit sorgen dafür, 

dass erauch in nicht gewollten Assistenzen ar- 

beiten muss. Die Assistenznehmer sind bei der 

Firma „HAG" angestellt, sie stehen als Gruppe 

mit eigenen Interessen der Geschäftsführung 

gegenüber. Diese Gruppen interessen sind 

nicht immer die gleichen wie die Interessen des 

einzelnen Assistenzgebers. Die Arbeitsbedin-

gungen und Anforderungen in den einzelnen 

Assistenzen sind dafür viel zu unterschied-

lich. Der Betriebsrat versucht natürlich, diese 

gemeinsamen Interessen aller Assistenzneh-

mer herauszufinden und durchzusetzen. Nur 

dadurch erhält er seine Daseinsberechtigung. 

Dabei entwickelt er auch eigene Interessen, die 

nicht immer mit den Interessen der einzelnen 

Assistenten, aber auch nicht mit gemeinsamen 

Interessen aller Assistenten übereinstimmen. 

Auch die Geschäftsführung vertritt nicht im-

mer nur die Interessen der Assistenznehmer. 

Sie muss das betriebswirtschaftliche Ganze 

im Blick haben und entwickelt auch eigene In-

teressen, die sowohl von den Wünschen und 

Bedürfnissen des einzelnen Assistenznehmers 

als auch von den gemeinsamen Interessen 

aller Assistenznehmer abweichen können. In 

diesem ganzen Gestrüpp aus verschiedenen 

Interessen und gesetzlichen Auflagen bleibt 

das Recht der von Assistenz Abhängigen auf 

Selbstbestimmung nicht selten ganz oderteil-

weise auf der Strecke. Nehmen wirzum Beispiel 

die Arbeitspausen. Jeder Assistent hat natür-

lich ein Recht auf Arbeitspausen. Jeder Assi-

stenznehmer bekommt von den Kostenträgern 

aber nur eine bestimmte Zeit für seine Hilfe-

bedarfe finanziert und dabei wird nicht selten 

um Minuten gefeilscht. Pausen werden dabei 

gar nicht berücksichtigt. Ausreichend und be-

darfsdeckend Zeit erhalten nur die wenigsten 

bewilligt. Ein Assistenznehmer, der acht Stun-

den Assistenz am Tag bewilligt bekommt, muss 

seinen ganzen täglichen Hilfebedarf, den erja 

teilweise auch in den anderen 16 Stunden des 

kann das Ergebnis nur gegen das Recht auf 

Selbstbestimmung durchgesetzt werden. 

Zwei Probleme kommen noch hinzu: 

Zum einen wird auch die persönliche As-

sistenz bei fast allen behinderten Menschen 

durch die gesetzlich festgelegten Gelder der 

Pflegeversicherung und der Behindertenhilfe, 

die im Sozialgesetzbuch XII, also der Sozial-

hilfe geregelt ist, finanziert. Die Gesellschaft 

stellt viel zu wenig Geld für die Pflege bereit. 

Die bürokratischen und menschenfeindlichen 

Bestimmungen im Pflegeversicherungsgesetz 

sorgen dafür, dass dieses Geld auch noch we-

nig zielgenau ausgegeben wird. Tariflöhne, 

mit denen eine Familie ernährt werden kann, 

regelmäßige Lohnerhöhungen oder gar ein 

gesetzlicher Mindestlohn sind im gesamten 

ambulanten Hilfebereich unbekannt. Die Be-

stimmungen der Sozialhilfe sorgen für eine 

ständige bürokratische Gängelung und dafür, 

dass an allen Ecken und Enden Geld fehlt. So 

steht auch die HAG trotz ihres fortschrittlichen 

Konzepts, das trotz aller Mängel noch un-

vergleichlich mehr an Selbstbestimmung für 

ihre Nutzer und Nutzerinnen als jeder andere 

Pflegedienst in Hamburg gewährleistet, vor 

unwägbaren finanziellen Risiken. Wenn zum 

Beispiel ein Assistenznehmer ins Krankenhaus 

oder auf Kur muss, stellt das Sozialamt sofort 

seine Zahlungen für diesen ein. Wenn nun 

gleichzeitig mehrere Assistenznehmer solch 

stationäre Hilfe benötigen oder vielleicht noch 

ein weiterer stirbt, droht schnell die finanzielle 

Pleite. Auch die HAG hat wegen dieser Risiken 

selbst in guten Zeiten und bei unbürokratischer 

Zahlungsmoral der Sozialämter nur wenig fi-

nanziellen Spielraum, um die Bezahlung und 

Arbeitsbedingungen der Assistenten nachhal-

tig zu verbessern. 

mer der HAG eine fortschreitende Behinde- 

rung. Die Arbeitsbedingungen, die Arbeits- 

belastungen oder auch die erforderlichen 

Zahlungsbereitschaft der Kostenträger müssen 

dafür noch sehr viel flexibler werden. 

Bei den behinderten Menschen, die 

ihre benötigte Assistenz als Arbeitgeber 

selbst organisieren, stellen sich viele dieser 

Probleme genauso. Andere kommen hinzu. 

Wenn die behinderten Menschen, die auf 

fremde Assistenz angewiesen sind, diese als 

bezahlte Erwerbsarbeit und als selbst ausge-

suchte und gekaufte Ware erhalten, dann wird 

dadurch das Verhältnis zwischen Assistenz-

nehmer und Assistenzgeber für alle Beteiligten 

durchschaubarer und dadurch auch ehrlicher. 

Wer die Kapelle bezahlt, bestimmt die Musik! 

Wenn der behinderte Mensch der Chef und der 

helfende Mensch sein Angestellter ist, dann ist 

für alle das Oben und Unten offensichtlich. 

Es ist ein qualitativer, himmelweiter Unter-

schied — für die Würde, für das Selbstwertge-

fühl, für die soziale Sicherheit, für die soziale 

Akzeptanz und Toleranz, für die Selbstbestim-

mung behinderter Menschen — ob diese ein 

einklagbares Recht auf den vollen Umfang der 

benötigten Hilfen haben und diese selbstbe-

stimmt einkaufen oder ob sie um diese Hilfen 

bitten und betteln müssen, auch wenn es beim 

besten Freund, nettesten Nachbarn oder bei 

der liebsten Schwester ist. 

Aber leichter wird diese Beziehung zwischen 

Assistenzgeber und Assistenznehmer dadurch 

aber nicht unbedingt und schon gar nicht von 

allein. Alle die oben beschriebenen Probleme 

mit der Hilfe bei intimen Verrichtungen bleiben 

bestehen. Der behinderte Arbeitgeber ist noch 

mehr auf sich allein gestellt als der Kunde der 

HAG. Letzterer hat zumindest die Unterstüt-

zung der Sozialarbeiter der HAG, wenn es zu 

Konflikten mit den Assistenten oder mit den 

Kostenträgern kommt. Der behinderte Arbeit- 

gel ja nicht vorher gelernt, wie man ein Team 

von Angestellten führt und zusammenhält. 

Das Chefsein in einem solch kleinen Team von 

Zum anderen haben viele Assistenzneh- 	geber ist zudem meist Laie, er hat es in der Re- 



fremden Menschen, die einem trotzdem hel-

fen sollen, ein privates und selbstbestimmtes 

Leben zu führen, ist eine äußerst schwierige 

Gratwanderung zwischen Bestimmen von 

festen Regeln und Kompromissbereitschaft, 

Nach einer Beschreibung der Situation in der 

ambulanten Behindertenhilfe, dernicht nur ich, 

sondern sicherlich auch die behinderten Men-

schen und ihre Organisationen im Großen und 

Ganzen zustimmen. (siehe Kasten) 

baren sind. Die Rollen als Assistenznehmer und 

Assistenzgeber kann und muss man lernen. 

Beide brauchen dabei Fortbildungen, Anlei-

tung und andere Formen der Unterstützung. 

Diese müssen bei der Festlegung der Hilfebe- 

zwischen Distanz und Nähe. Dabei kann man 

schnell abrutschen und das ganze „Arbeitge-

bermodell" gefährden. Das wenige Geld und 

die zu knappe Zeit, die die Kostenträger meist 

nur bewilligen, und die bürokratische Kontrol-

le durch die Sozialämter, die Sozialversiche-

rungen oder durch das Finanzamt, machen das 

Leben als behinderter Arbeitgeber nicht leich-

ter. Die oben erwähnten Arbeitsgesetze gelten 

zwar auch, sie sind in einem so kleinen privaten 

Unternehmen aber sehr viel leichter durch di-

rekte Gespräche und Abmachungen zwischen 

Assistenznehmer und seinen Assistenten zu 

handhaben. Vorausgesetzt, beide sind zu sol- 

Aus der Resolution des ersten Treffens 
der Arbeitnehmervertretungen in der Persönlichen Assistenz, 

Berlin 28.-3o.11.2008 

„Von daher fordern wir Verbesserungen auf allen Ebenen der Kosten- und Verantwortungs-

hierarchie. 

• Wir fordern die Beendigung des Kartells der Lohn- und Kostendrücker bestehend aus 

Gesetzgeber (öffentlicher Hand), Kranken- und Pflegekassen sowie vieler Leitungen der 

freien und kirchlichen Pflege- und Assistenzbetriebe. 

• Wir fordern eine Steigerung der Stundensätze für die Behindertenassistenz durch die 

öffentlichen Kostenträger. 

• Wir fordern eine Erhöhung der Löhne für Arbeitnehmerinnen in allen Bereichen der Per-

sönlichen Assistenz. 

chen Gesprächen in der Lage! Schwierig wird • Wir fordern Regularien und Initiativen zur Einhaltung des Beschäftigtenschutzes in al- 

es, wenn das nicht der Fall ist. Unterstützung len Arbeitsverhältnissen der Persönlichen Assistenz. Dies gilt besonders für vereinzelte 

von außen gibt es kaum und wird in der Regel Beschäftigungsverhältnisse in Privathaushalten, die den Schutz einerArbeitnehmerver- 

auch nicht finanziert. tretung nicht haben können. 

• Wir fordern die Schaffung und formale Anerkennung des Berufsbildes der Persönlichen 

Assistenz, sowie darauf gründend die dementsprechenden Möglichkeiten zur Qualifika-

tion und Weiterbildung. 

• Wir fordern mehr gewerkschaftliches Engagement innerhalb der Behindertenassistenz, 

d.h. ein stärkeres Eingehen auf die besonderen Bedürfnisse dieser Arbeitnehmerinnen 

und ihrer Interessensvertretungen." 

Im Frühjahr letzten Jahres haben Beschäf-

tigte bei den „Ambulanten Diensten" (AD) in 

Berlin und andere persönliche Assistenten die 

„Unabhängigen Arbeitnehmervertretungen in 

der persönlichen Assistenz (UAPA)" gegrün-

det. Mit dem sogenannten „Scheißstreik", 

dem Verschicken von Röhrchen voller Kot an 

ihre Arbeitgeber und an Verantwortliche in 

der Sozialverwaltung, haben sie spektakulär 

Aufsehen erregt oder es zumindest versucht. 

Ihre Aktion, vor allem ihre Form stieß bei vielen 

behinderten Menschen auf große Ablehnung 

und Unverständnis. So schrieb zum Beispiel 

Gerhard Bartz, Vorsitzender des „Forums 

selbstbestimmter Assistenz" in den kobinet-

Nachrichten: 

„Ich habe noch nie eine Kampagne gesehen, 

die so daneben war. Damit schaden Sie sich 

und auch den Menschen, die auf Sie angewie-

sen sind. Denn diese werden von Ihnen auf ihre 

Ausscheidungen reduziert." 

Ich hatte weniger Probleme mit dieser Ak-

tion. Es ging darum, Aufmerksamkeit zu erzie-

len für die schwierigen Arbeitsbedingungen in 

Den drei ersten Forderungen kann ich nur zu-

stimmen. Um sie durchzusetzen, können und 

müssen Assistenznehmerinnen und Assisten-

tinnen zusammen handeln. Sie brauchen da-

bei aber ganz sicher starke Bündnispartner. 

Gewerkschaften, die beiden großen Sozial-

verbände und die vielen anderen Verbände 

von behinderten und alten Menschen müssen 

das Thema „Pflege" zu ihrem gemeinsamen 

Anliegen machen. 

Mit der Forderung nach „Regularien in al-

len Beschäftigungsverhältnissen der Persön-

lichen Assistenz" habe ich größere Probleme. 

Allgemeine, für alle Assistenzen geltende 

Regeln muss es einige geben, etwa Tariflöh-

ne, gesetzlicher Mindestlohn, Höchstarbeits-

zeiten. Ansonsten sind diese Assistenzen so  

darfe und bei der Höhe der bewilligten Assi-

stenzkosten berücksichtigt werden. 

Auch der Forderung nach einer formalen 

Anerkennung des Berufsbildes der Persön-

lichen Assistenz stehe ich eher skeptisch ge-

genüber. Dadurch werden es viele Assistenten 

nur noch schwerer akzeptieren, dass die be-

hinderten Assistenznehmer die „Experten" in 

ihrer eigenen Sache sind. Wir brauchen keine 

„diplomierten Assistenten" oder solche die auf 

die Karriere eines „Oberassistenten" hoffen. 

Wir brauchen Assistenten mit pflege-

rischen Grundkenntnissen, bei bestimmten 

Beeinträchtigungen sicherlich auch zusätz-

liche Fachkenntnisse, die aber ansonsten vor 

allem eine Qualifikation haben müssen: die 

Fähigkeit, sich selbst zurücknehmen zu kön-

nen — auch wenn sie schon jahrelange Erfah-

rung als Assistenten und oft das Gefühl haben, 

dass sie es „eigentlich besser wissen" als der 

Assistenznehmer. 

GERLEF GLEISS, HAMBURG 

Teilen der ambulanten Hilfe. Und das war und 	individuell und verschieden, das allgemein 

bleibt notwendig. 	 verbindliche Regeln das Verhältnis zwischen 

Ich will zum Schluss nur auf einige der 	Assistenznehmern und Assistenzgebern eher 

Forderungen der UAPA eingehen, die diese bei 	erschweren statt zu erleichtern und mit dem 

ihrer Gründung aufgestellt haben. 	 Recht auf Selbstbestimmung nicht zu verein- 



Wohin mit ISL? 
Interview mit Dr. Sigrid Arnade, Bundesgeschäftsführerin der 

Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben Deutschland — ISL e.V. 

Seit dem 1.1.2010 ist Dr. Sigrid Arnade Bundesgeschäftsführerin von ISL, dem Dach- das nicht das Ziel jedes Menschen?), der Rest 

verband der Zentren zum selbstbestimmten Leben Behinderter. Damit ist auch die Bun- 	nicht. Mensch zuerst - Netzwerk People First 

desgeschäftsstelle nach Berlin gezogen, dem vermeintlichen (oder realen?) politischen 	Deutschland e.V., der Zusammenschluss von 

Machtzentrum in der Bundesrepublik. In einer Klausur haben die ISL-Verantwortlichen 	Menschen mit Lernschwierigkeiten, ist eine 

Ende Januar sich über die Zukunft der Organisation sowie über die politischen Ziele der unserer Mitgliedsorganisationen. Mit dem Pro-

nächsten Zeit verständigt. jektJobBugdet versuchen wir, Alternativen zur 

Begriffe wie „Selbstbestimmung", „Teilhabe" oder „In klusion" gehen mittlerweile auch WfbM aufzuzeigen. Da wir selbst immer älter 

Organisationen der etablierten Behindertenhilfe flüssig über die Lippen. Gleichzeitig ist werden, beschäftigen wir uns schon zwangs- 

aber die Lebenssituation vieler behinderter Menschen zunehmend von materieller Armut 

und prekären Beschäftigungsverhältnissen geprägt. Deshalb wollten wir wissen, was 

dieser Widerspruch für eine Organisation bedeutet, die von vielen behinderten Menschen 

nach wie vor als ihre legitime Interessenvertretung wahrgenommen wird. 

Weiter interessierte uns, wie ISL sich zu gesellschaftlichen Entwicklungen wie etwa dem 

demographischen Wandel verhält und welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. 

Und schließlich: Welche Ideen für eine breite und schlagkräftige Selbstorganisation be-

nachteiligter Gruppen im 21. J ahrhundert werden bei ISL entwickelt und wo verortet sich 

der Verband selbst darin? 

Stoff genug also für viele Fragen, die eine Diskussion über die Zukunft der Selbstbestimmt-

Leben-Bewegung in Deutschland anstoßen bzw. weiterbringen sollten. Inwieweit das ge-

lungen ist, muss die Leserschaft anhand der Antworten der ISL-Geschäftsführerin selbst 

entscheiden. 

newsletter behindertenpolitik: Worin unter- Welches sind die konkreten politischen 

scheidet sich ISL in seinem Selbstverständ- Schwerpunkte von ISL in der nächsten Zeit? 

nis noch von einem traditionellen Behinder- 

tenverband? Oder anders: wie läßt sich das Wir werden uns für die Umsetzung der Be- 

Alleinstenungsmerkmalvon ISL in einem Satz hindertenrechtskonvention einsetzen. Das 

beschreiben? 	 ist natürlich ein weites Feld. Für uns steht 

dabei die Schaffung eines Gesetzes zur So- 

Sigrid Arnade: Bei der Interessenvertretung 	ziaten Teilhabe sowie die Realisierung eines 

Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V.- ISL 	inklusiven Bildungssystems im Vordergrund. 

liegen alle Entscheidungskompetenzen in der Aber auch in der internationalen Behinder- 

Hand von Menschen mit unterschiedlichen Be- 	tenpolitik wollen wir aktiver werden. So 

einträchtigungen. Das unterscheidet uns von 	setzen wir uns dafür ein, dass die Bundes- 

allen anderen Verbänden in der Behinderten- 	regierung ihre Blockadehaltung gegen die 

szene. Meist haben Menschen ohne Behinde- 	EU-Antidiskriminierungsrichtlinie aufgibt. 

rungen das Sagen, und in den wenigen echten 

Selbsthilfeverbänden haben sich Menschen 

mit einem Beeinträchtigungsmerkmal zusam-

mengeschlossen. Außerdem ist die ISL seit 

Beginn einem menschenrechtlichen Modell 

von Behinderungverpflichtet, auch wenn sie es 

nicht immer so genannt hat. Aberwir haben uns 

immer für eine gleichberechtigte Teilhabe von 

Menschen mit Behinderungen und die Realisie-

rung aller Menschenrechte eingesetzt. 

Böse Zungen könnten behaupten, ISL sei v.a. 

I nteressenvertretung für eine bestimmte Grup-

pe unter den Behinderten (leistungsfähig und 

kompetent, noch nicht alt, durchsetzungsfä-

hig, Wertorientierung auf individuelle Selbst-

bestimmung.) Was antwortet ihr? 

läufig mit der Situation älterer Menschen mit 

Behinderungen. 

Die Kommunen ächzen schon jetzt unter den 

Kosten der Eingliederungshilfe. Hie und da 

wird schon die Grundsicherung in Frage ge-

stellt. Ist es in einer solchen Situation rea-

listisch, ein Tellhabesicherungsgesetz zu 

fordern? Oder besser: Wie lassen sich Assi-

stenz und garantiertes Mindesteinkommen 

gemeinsam fordern? Ist dafür nicht eine all-

gemeinpolitische Kampagne zur Rettung der 

Gemeindefinanzen notwendig (Stichwort: Er-

halt der Gewerbesteuer)? 

Wir setzen uns für das ein, was wir für wichtig 

und erstrebenswert halten, unabhängig da-

von, wie realistisch es momentan erscheint. 

Und solche Bewertungen können sich rasch 

ändern. Auch noch das notwendige Geld für 

unsere Projekte zu beschaffen, dafür reichen 

unsere Kapazitäten nicht. Ideen hätten wir 

einige, aber die entsprechenden Kampagnen 

überlassen wir lieber anderen Menschen. Die 

Erfahrung der letzten zwei Jahre hat uns ge-

lehrt, dass Geld da ist, wenn der politische 

Wille vorhanden ist. 

Welches sind hierbei die Bündnispartner der 

ISL, wo sucht ihr Gemeinsamkeiten? Hat ISL 

seine enge politische und personelle Ver-

bindung mit der Partei „Die Grünen" vor dem 

Hintergrund der Auswirkungen der rot-grünen 

Agenda 2010 kritisch aufgearbeitet bzw. ist 

eine solche Aufarbeitung geplant? 

Wertorientierung auf individuelle Selbstbe- 	Wir sind nicht parteipolitisch gebunden. Je- 

stimmung stimmt (was ist daran schlecht? Ist 	dem Mitglied steht es frei, sich parteipolitisch 



Behinderungen zu schaffen, dann gibt es diese 	Form der Ansprache oder auch anderer Inhalte, 

auch für alte Menschen mit Behinderungen. 	um auch jüngere Behinderte für den Kampfge- 

gen Missstände zu gewinnen? 

zu engagieren. Wir arbeiten mit allen gesell-

schaftlichen Kräften zusammen, die unsere 

Ziele unterstützen. 

Behinderung und Armut liegen in diesem Land 

oftmals sehr nah beieinander. Ist die bislang 

bei ISL vorherrschende Konzentration auf ge-

setzliche Regelungen zur gesellschaftlichen 

Gleichstellung angesichts einer zunehmend 

prekären materiellen Situation (auch) von vie-

len Behinderten noch ausreichend? Bedarf sie 

nicht einerverstärkten Ergänzung durch „klas-

sische" sozialpolitische Ziele, und wird eine 

solche Diskussion bei ISL geführt? 

Wir haben die Stimme erhoben gegen die Zu- 

satzbeiträge für die gesetzlichen Krankenkas- 

sen und mischen uns ein, wo es geht. Mit dem 

Viele Aktivisten aus dem Umfeld von ISL be-

tonen gerne ihre Stärke und Unabhängigkeit 

„trotz Behinderung". Läßt sich die Orientie-

rung an solchen Werten auch bei nachlas-

senden Kräften im Alter durchhalten? Stellt die 

Auch zu dieser Frage haben wir ein Projekt 

beantragt. Wir wollen junge Menschen mit 

Behinderungen fragen, was sie motivieren 

würde, sich in einer Behindertenorganisation 

von uns geforderten Gesetz zurSozialen Teilha- Veränderung von Bedürfnissen im Alter auch 	zu engagieren. 

be hätten viele Menschen mit Behinderungen 	das politische Selbstverständnis der Organi- 

Teilhabe Behinderter auf Kosten anderer be-

nachteiligter Gruppen? 

Wie und mit welchen Bündnispartnern wollt 

ihr das Gegeneinander-Ausspielen benach-

teiligter Gruppen bekämpfen? Begreift sich 

ISL heute als Bestandteil einer Bewegung al-

ler Gruppen, die aus dem Produktionsprozess 

ausgegrenzt werden bzw. davon bedroht sind? 

Wir kooperieren beispielsweise bei unserem 

Engagement für die EU-Antidiskriminierungs-

richtlinie mit den anderen Gruppierungen (IVIi-

grantenverbänden, Lesben/Schwulen etc.), 

die durch die Richtlinie vor Diskriminierung 

geschützt werden sollen. 

Die Gründergeneration von ISL ist die erste 

in Deutschland mit der Chance, tatsächlich 

Entscheidungen wie z.B. die Rente mit 67 das 

Ziel eines von Grundsicherung unabhängigen 

Lebens im Alter ad absurdum. Plant ISL eine 

neue Schwerpunktsetzung, etwa mit dem The-

ma „Selbstbestimmt Leben im Alter"? 

Auf unserer Homepage ist ein Referat von Horst 

Frehe zu diesem Thema zu finden. Außerdem: 

Wenn es uns gelingt, die Grundlagen für ein 

selbstbestimmtes Leben aller Menschen mit 

meist nur aus der Perspektive der nichtbetrof-

fenen Journalistinnen. Insofern bin ich schon 

erstaunt, in diesem Zusammenhang diese 

Frage zu bekommen. Ich persönlich sage im-

mer „mit Behinderung". Im Alter ändert sich 

manches. Das gilt für Menschen mit Behinde-

rungen genauso wie für Menschen ohne Be-

hinderungen. Warum sollte sich deshalb das 

Selbstverständnis von ISL ändern? Gerade 

im Alter ist es wichtig, weiter selbstbestimmt 

zu leben. 

Welche Strategien habt ihr, bisher weniger 

artikulationsfähige Behindertengruppen an-

zusprechen (Behinderte auf dem Land, behin-

derte Migrantlnnen, Behinderte im Heim und 

in Werkstätten etc.)? 

schon oben etwas geschrieben. Zum Thema 

Migrantinnen mit Behinderungen gibt es beim 

ZSL Mainz Projekte und wir haben für dieses 

Jahr ein Projekt beantragt, um mittelfristig Mi-

grantinnen mit Behinderungen zu Peer Coun-

selorinnen auszubilden. 

Inwieweit ist ISL (oder auch die gesamte Be- 

hindertenbewegung) das Projekt einer be- 

stimmten Generation? Bedarf es einer neuen 

Die emanzipatorische Behindertenbewegung 

ist einmal angetreten, die vorherrschenden 

Normen von Leistung, Schönheit etc. insge-

samt in Frage zu stellen. In wieweit spielen 

solche Perspektiven jenseits unmittelbarer 

ökonomischer und rechtlicher Absicherung 

für eure künftige Arbeit eine Rolle? 

Mit der Behindertenrechtskonvention ist die 

Abkehr von der Defizitorientierung gelungen. 

Vielmehr wird der „wertvolle Beitrag" betont, 

den Menschen mit Behinderungen für eine 

Gesellschaft darstellen. Wir versuchen, auch 

gerade diesen Aspekt der Konvention bekannt 

zu machen, um zu einer Bewusstseinsände-

rung beizutragen. 

(Der Fragenkatalog wurde von Thomas Schmidt 

und Jörg Fretter zusammengestellt. Die Fragen 

wurden von Dr. Arnade per Mail beantwortet.) 
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Vor 70 Jahren 

„Was nicht zu retten ist, kommt ins 
Krematorium und wird verbrannt." 
Beginn des Tötens in der Vergasungsanstalt Hartheim Linz ab Mai 1940 

Die im Titel zitierten Worte äußerte Christian 

Wirth im Dezember 1941. Wirth war ursprüng-

lich Kriminalkommissar und nach Einsatz in 

den Vergasungsanstalten Grafeneck und Bran-

denburg später Oberaufseher und Büroleiter 

in Hartheim bei Linz (Österreich). Dass ein 

Nichtmediziner sich eine derartige Entschei-

dungsfunktion beim Behindertenmord anma-

ßen konnte, war eigentlich nicht vorgesehen. 

Hitlers „Euthanasie"-Erlass ermächtigte dazu 

lediglich namentlich zu bestimmende Ärzte. 

Die Ärzte sollten nach diesen Vorstellungen 

die Anstalt nach außen vertreten, den Gashahn 

betätigen und danach die falschen Todesursa-

chen in der anschließenden bürokratischen 

Abwicklung des Tötens niederlegen. 

In der nationalsozialistischen Vernich-

tungspraxis wurden diese Grundsätze jedoch 

nicht immer eingehalten. So äußerte Georg 

Renno, Tötungsarzt in Hartheim, gegenüber 

dem ärztlichen Leiter der „Euthanasie"-Zen-

trale Werner Heyde: „Ich habe nicht Medizin 

studiert, um einen Gashahn zu bedienen." 

Rennos Haltung mag mit einer der Gründe da-

für gewesen sein, dass Christan Wirth sich 

die Kompetenz zum Morden zusprach. Und in 

der Tat konnten die Oberaufseher der Vernich-

tungsanstalten mächtige Männersein. Sie wa-

ren zuständigfür den reibungslosen Ablauf des 

Vernichtungsprozesses von der Einlieferung 

der Kranken bis zur abschließenden Versen-

dung der „Trostbriefe" an die Angehörigen. 

Sie waren verantwortlich für das Personal und 

dessen Einsatz während des Mordens. Ihnen 

unterstand das separate Standesamt in den 

Anstalten, in denen die falschen Sterbeurkun-

den ausgefertigt wurden. Und damit eng ver-

bunden kontrollierten sie auch alle Akten und 

Unterlagen auf ihre Vollständigkeit. 

Das minutiös durchgeplante Verfahren, für 

dessen Einhaltung Personen wie Christian Wir-

th verantwortlich waren, zeitigte auch furcht-

bare Ergebnisse. Nach einer in Hartheim ge-

fundenen internen Statistik der„Euthanasie"- 

Zentrale wurden bis zur Einstellung der ersten 

Phase der „Euthanasie" im August 194170.273 

getötet. Allein Hartheim verzeichnete darin  

18.269 Opfer und nahm die Führungsrolle mit 

den meisten Getöteten unter den insgesamt 

sechs Vernichtungsanstalten ein. 

Dennoch wollten die Verantwortlichen 

in Hartheim mehr. Denn ursprünglich wurden 

in den Gaskammern, je nach Ausstattung, 20 

bis 50 Personen auf einmal ermordet. Später 

erhöhten die Mörder die Kapazitäten auf bis zu 

75 Menschen. In Hartheim ging man zum Teil 

noch weit darüber hinaus, wie ein Augenzeu-

ge berichtete: 

„Einmal wurden mit einem Schlage 150 Per-

sonen vergast. Der Gasraum war derart voll, 

dass die Leute, die sich darinnen befanden, 

kaum umfallen konnten und sich darum so 

verkrampften, dass wir die Leichen kaum aus-

einanderbringen konnten. Da schon vorher Ver-

gasungen vorgenommen worden waren, wurde 

der Leichenraum derart voll, dass die untersten 

bereits in Verwesung übergegangen waren." 

Es war in der Tat für die „Euthanasie"- 

Plan er ein „geringeres" Problem, Menschen 

zu töten, als die Leichen zu beseitigen. Obwohl 

die Brenner im Schichtbetrieb arbeiteten, ent-

stand doch oft ein Rückstand, so dass bei eini-

gen Leichen die Verwesung bereits einsetzte, 

ehe die Heizer zu ihnen gelangten. Manchmal 

brach sogar Feuer aus, weildie Kamine die Dau-

erbelastung ständiger Leichenverbrennungen 

nicht aushielten. In Hartheim musste aufgrund 

eines solchen Brandes das Morden einmal für 

mehrere Wochen unterbrochen werden. 

Damit ist die Geschichte der Grausam-

keiten in Hartheim jedoch noch nicht beendet. 

Neben Sonnenstein (Sachsen) und Bernburg 

(Sachsen-Anhalt) gehörte Hartheim zu den Ver-

nichtungszentren, die nach dem „Euthanasie"- 

Stopp weiterin Betrieb blieben. Schon seit dem 

Frühjahr 1941 wurden neben Behinderten kran-

ke KZ-Häftlinge in den genannten Vergasungs-

anstalten vernichtet. Bei dieser als „Sonder-

behandlung 1013" bezeichneten Mordaktion 

suchten die berüchtigten Ärztekommissionen 

der „Euthanasie"-Zentrale die Konzentrations-

lager auf, füllten dort die beim Behinderten-

mord entwickelten Kranken-Meldebögen für 

KZ-Insassen aus. Wie bei der„Euthanasie" wur-

den dann Transporte zusammengestellt und 

die Gemeinnützige Krankentransport Gesell-

schaft deportiertedie Häftlinge aus den Lagern 

in die Vergasungszentren. Geschätzte 20.000 

KZ-Häftlinge sollen dabei liquidiert worden 

sein. Noch 1944 wurden Häftlinge aus dem KZ 

Mauthausen nach Hartheim deportiert, weil ein 

Fünftel der 5o.000 Häftlinge krank war. 

Christian Wirth und seine Mitarbeiter hat-

ten zu diesem Zeitpunkt schon neue Aufgaben. 

Anlässlich der Wannsee-Konferenz am 20. 

Januar 1942 wünschten die deutschen Herr-

schaftsträger im besetzten Polen, mit der„End-

lösung derJudenfrage" zu beginnen. In diesem 

Kontext wurden 1941/42 die Vernichtungslager 

Belzec, Sobibor und Treblinka errichtet. Chri-

stian Wirth war vom Dezember 1941 bis August 

1942 Kommandant des Lagers Belzec. Allein 

bis Juni 1942 wurden unterseinem Kommando 

über ioo.000 Juden aus Lublin, Lemberg und 

Krakau ermordet. 

Franz Stangl, unter Wirth in Hartheim 

stellvertretender Büroleiter, war von April bis 

August 1942 Kommandant in Sobibor. Unter 

seinem Kommando kamen bis Juli 1942 min-

destens 77.000 Juden aus Österreich und der 

Tschechoslowakei ums Leben. 

Die Liste der Personen und Ereignisse lie-

ße sich noch wesentlich erweitern. Insgesamt 

92 Mitarbeiter stellte die „Euthanasie"-Zentra-

le bis Frühjahr 1942 der Ermordungvon Juden in 

Belzec, Sobibor und Treblinka zur Verfügung. 

Sie kamen aus allen Bereichen des Vernich-

tungsapparates: Bürokräfte, Kraftfahrer, Trans-

portbegleiter und Leichenverbrenner. Neben 

dem Personal transferierten die Organisatoren 

des Behindertenmordes Tötungstechnologie 

und Fachwissen, um den Völkermord an den 

europäischen Juden in der ersten Phase des 

Holocausts zu ermöglichen. 

Übrigens: Christian Wirth blieb seinem ein-

gangs zitierten Motto treu — bis 1944. Am 26. 

Mai 1944 wurde er bei Triest von Partisanen 

erschossen. 

VOLKER VAN DER LOCHT, ESSEN 


